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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.08.1994

Norm

StGB §5 F

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Eine Rechtsbelehrung, welche die Deutung nahelegt, es sei zur Bejahung der Schuldfrage ausreichend, dass die

objektiven Deliktsmerkmale zutre:en, oder die nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass alle - auch die quali=zierenden

- Deliktsmerkmale vom Vorsatz des Täters umschlossen sein müssen, ist unrichtig und nicht bloß unvollständig.
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